
 
 

 Beschluss       

 Wahl       

 Kenntnisnahme       

 
 

Vorlagen Nr.  14/011/2015 

öffentlich 
 
 

Fachbereich: Rechnungsprüfungsamt 

Bearbeiter/in: Beier, Harald  

Datum: 03.08.2015 

Az.: 14 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Rechnungsprüfungsausschuss 
 

 
 21.09.2015 
 

 
Vorberatung 

 
Kreisausschuss 
 

 
 21.09.2015 
 

 
Vorberatung 

 
Kreistag 
 

 
 28.09.2015 
 

 
Beschluss 

 
 

Übernahme der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 und des Gesamtabschlusses 
2010 für die Stadt Erkrath 

 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die als Anlage beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Mettmann 
und der Stadt Erkrath zur Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nach 
§ 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW – Prüfung des Jahresabschlusses 2013 und des Gesamtab-
schlusses 2010 – wird beschlossen. 
 



 
 

Fachbereich: Rechnungsprüfungsamt 

Bearbeiter/in: Beier, Harald 

Datum: 03.08.2015 

Az.: 14 

 
 

Übernahme der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 und des Gesamtabschlusses 
2010 für die Stadt Erkrath 

 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Nach § 102 Abs. 2 GO NRW können kreisangehörige Gemeinden mit dem Kreis eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung mit dem Inhalt abschließen, dass das Rechnungsprüfungsamt 
des Kreises die Aufgaben der Rechnungsprüfung in einer Gemeinde ganz oder teilweise ge-
gen Kostenerstattung wahrnimmt. Soweit die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises die 
Rechnungsprüfung in der Gemeinde wahrnimmt, bedient sich der Rechnungsprüfungsaus-
schuss der Gemeinde bei der Erfüllung seiner Aufgaben der Rechnungsprüfung des Kreises. 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.09.2014 beschlossen, mit der Stadt Erkrath eine 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme der Prüfung der Jahresabschlüsse 
2011 und 2012 für die Stadt Erkrath abzuschließen. Die Prüfungen wurden zwischenzeitlich 
durchgeführt. Der Kreis Mettmann hat für die Prüfung der Jahresabschlüsse jeweils 23.000 € 
erhalten. 
 
Nunmehr bittet die Stadt Erkrath darum, den Jahresabschluss 2013 und den Gesamtab-
schluss 2010 vom Rechnungsprüfungsamt des Kreises Mettmann prüfen zu lassen. Das Prü-
fungsamt ist organisatorisch in der Lage, die Prüfung der Abschlüsse durchzuführen. Die 
Stadt Erkrath erstattet dem Kreis Mettmann für die Prüfung des Jahresabschusses 2013 pau-
schal 19.500 € und für die Prüfung des Gesamtabschlusses 2010 pauschal 12.500 €.  
 
Es soll eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen werden, die sich auf die Prü-
fung des Jahresabschlusses 2013 und des Gesamtabschlusses 2010 beschränkt. Alle weite-
ren Details sind dem als Anlage beigefügten Vertragsentwurf zu entnehmen. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkung (in Euro) 
 

Produktbereich 01 Innere Verwaltung 

Produktgruppe 06 Rechnungsprüfung 

Produkt 01.06.01 
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und 
übertragener Prüfungen  

 

Ergebnisplan (EP) 2016                   

Ertrag 40.500,00                   

Aufwand                         

 

Finanzplan (FP) 2016                   



Einzahlung 40.500,00                   

Auszahlung                         

 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP 
 zur Verfügung, davon 

      im Haushaltsplan 
      durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
      durch Übertragung aus Vorjahr/en 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im EP nicht zur Verfügung 

 Deckungsvorschlag  
  ja bei Produkt       
  teilweise bei Produkt       
  nein 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP 
 zur Verfügung, davon 

      im Haushaltsplan 
      durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
       durch Übertragung aus Vorjahr/en 
 

Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen 
Finanzplanung berücksichtigt 

  ja 
  nein 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im FP nicht zur Verfügung 

 Deckungsvorschlag  
  ja bei Produkt       
  teilweise bei Produkt       
  nein 

 

Gesamtinvestitionssumme       

Nutzungsdauer in Jahren       

 
Die Mittel in Höhe von insgesamt 40.500 € werden in der Haushaltsplanung 2016 
berücksichtigt. 
 
      
 
 
 
Anlage 
 
Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 
und des Gesamtabschlusses 2010 
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